
Anlage 18 (zu §§ 78 und § 92 GLKrWO) 

Die Wahlleiterin der   
STADT COBURG 
Zutreffendes ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen 

 
 

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses 
der Wahl des Oberbürgermeisters 

am 8. März 2026 
 
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des 
Oberbürgermeisters festgestellt: 

1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 31.829 

 Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 19.181 

Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 19.063 

 Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 118 

 
 Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerber: 
 

Ordnungs
zahl 

Name des 
Wahlvorschlagsträgers 
(Kennwort) 

(Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akade-
mische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kom-
munale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) 

Gesamtzahl der 
gültigen  
Stimmen 

01     Christlich-Soziale Union in 
Bayern e.V. 

Hartan Hans-Herbert, Dipl.-Ing. (FH), Hochschulfachlehrer 
a.D. 

3.154 

02     Freie Wähler Bayern/Freie 
Wähler-CSB Coburg e.V. 

Gunsenheimer Christian, geschäftsführender Vorstand 1.105 

03     Alternative für Deutschland Gebhardt Michael, Einzelhandelskaufmann 1.764 

04     Bündnis90/Die Grünen 
Kreisverband Coburg-Stadt 

Dr. Haupt Wolfram, Professor 1.123 

05     Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 

Sauerteig Dominik, Dipl.-Jur. (Univ.), Oberbürgermeister 9.883 

06     Wählergemeinschaft PRO 
COBURG e.V. 

Heeb Jürgen, Qualitätsingenieur i.R. 1.080 

07     Freie Demokratische Partei Dr. Zimmermann Michael, Arzt 451 

08     Die Linke Hoppe Joachim, Student 366 

09     Ökologisch-Demokratische 
Partei Bayern 

Wohnig Erich, Dipl.-Inf., Unternehmensarchitekt 137 

 
 
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass Sauerteig, Dominik mit 9.883 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der 

abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum Oberbürgermeister gewählt ist.  
 

 Die gewählte Person  
 

  hat die Wahl wirksam angenommen. 
 

  kann das Amt nicht antreten, weil ein Amtshindernis vorliegt. Es findet daher eine Neuwahl statt. 
 

  hat die Wahl wirksam abgelehnt. Es findet daher eine Neuwahl statt. 
 
 

 
 

  
 
Coburg, 24.03.2026 

 

 



 


